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Perspektivkader
1. Einstellungskandidaten, die vor allem für den 
politisch-operativen Dienst des MfS vorbereitet und 
erprobt werden. Sie werden auf der Grundlage der 
allgemeingültigen Anforderungen an die Angehörigen 
des MfS ausgewählt, zunächst als IM oder GMS ge
nutzt und nach ihrer entsprechenden Bewährung und 
Entwicklung für den Dienst im MfS eingestellt.
2. Einstellungskandidaten, die, entsprechend dem 
Kader- bzw. Bildungsbedarf des MfS unter Studenten 
von Hoch- und Fachschulen ausgewählt, für die po
litisch-operative Arbeit während des Studiums ge
nutzt und nach ihrer Bewährung in den Dienst des 
MfS eingestellt werden.
Die Arbeit mit P. ist von weitreichender Bedeutung 
für die Gewährleistung der inneren Sicherheit des 
MfS, insbesondere für das Erkennen und die Ausprä
gung der Eignung und der Zuverlässigkeit neu einzu
stellender Angehöriger.
Mit den P. muß intensiv, vor allem in ihrer Er
ziehung und Befähigung zur Lösung tschekistischer 
Aufgaben, zusammengearbeitet werden.

Pflichtverletzung
Handlung, die objektiv im Widerpsruch zu gesell
schaftlichen, rechtlichen oder moralischen Pflich
ten steht, die einem Rechtssubjekt durch Gesell
schaft, Staat, Gewohnheit oder Tradition auferlegt 
sind. P. beinhalten einen konkreten Verstoß gegen 
die von der sozialistischen Gesellschaft erhobe
nen sozialen Anf orderungen an ein gesellschaftsge
mäßes und damit verantwortungsbewußtes Verhalten 
des einzelnen. P. können zu schädlichen Folgen für 
die Gesellschaft, den Staat,Kollektive, Gemein
schaft oder einzelne Bürger führen.
P. werden schuldhaft, vorsätzlich oder fahrlässig 
begangen. In Abhängigkeit von den durch die sozia
listische Gesellschaft geschützten gesellschaftli- 
chen Verhältnissen begründen Inhalt und Umfang, 
der P. eine strafrechtliche, verwaltungsrechtliche, 
insbesondere ordnungswidrigkeitsrechtliche, wirt
schaftsrecht liehe, arbeitsrechtliche, zivilrecht
liche, disziplinarische, gesellschaftliche oder 
moralische Verantwortlichkeit.
Die der P. folgende staatliche oder gesellschaft
liche Reaktion (Sanktion) hat erzieherischen Cha
rakter und ist vor allem auf das Einstehenmüssen 
der RechtsSubjekte für ihre P. vor der soziali
stischen Gesellschaft und ihren Bürgern durch Wie
dergutmachung und Bewährung sowie auf die Überwin
dung des durch die P. hervorgerufenen Schadens 
oder Gefahrenzustandes oder auf die Wiederher
stellung des vorherigen Zustandes gerichtet.
P. verdienen in der politisch-operativen Arbeit 
eine ständige Beachtung. Sichtbare kleinere oder 
einfache P. können Hinweise für sohwere P. enthalten oder sich bei Nichtbeachtung zu solchen ent-


